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Ö� entliche Bauausschuss-Sitzung 
Am Donnerstag, 17. Juni 2021, 19:30 Uhr, � ndet in der 
Schlossgartenhalle in Liel, Kirchstraße 17, eine ö� entli-
che Sitzung des Bauausschusses statt. 
  
Tagesordnung 

Beratung und Beschlussfassung 
über folgende Anträge: 

1. Bau eines o� enen Holzcarports, Flst. Nr. 3470, 
Brunnengasse 11, Schliengen-Niedereggenen

2. Errichtung einer Dachkonstruktion über einem ge-
werblich genutzten Gebäude, Flst. Nr. 303, 
Altinger Straße 5 a, Schliengen

3. Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 
Tiefgarage, Flst. Nr. 7588, 
Hermann-Burte-Straße, Schliengen

4. Überdachung Hauseingang, Flst. Nr. 7701, 
Schwarzwaldstraße 31, Schliengen

5. Neubau von 5 Reihenhäusern mit je zwei 
Wohnungen, Flst. Nr. 82 u. 83, 
Bellinger Straße 5, Schliengen

6. Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und 
Carport, Flst. Nr. 28/4, Bergstraße, 
Schliengen-Mauchen

7. Neubau eines Gartenhauses, Flst. Nr. 3441, 
Krämergäßle 8, Schliengen-Niedereggenen

8. Kurzinformationen und Anfragen 
aus dem Bauausschuss

 
  
Die Bevölkerung ist zur Sitzung freundlich eingeladen. 

Diese � ndet unter Einhaltung hygienerechtlicher Vorga-
ben statt. Bitte beachten Sie die Abstandsregeln und tra-
gen Sie eine medizinische Maske. 

  

Dr. Christian Renkert 
Bürgermeister 

Open-Air-Jazzkonzert im 
Rosengarten von Schloss Bürgeln am 
Sonntag,13. Juni 2021, 17.00 Uhr 

Sie wollen einen außergewöhn-
lich schönen Sommerabend im 
malerischen Rosengarten von 
Schloss Buergeln verbringen?
Das „Jazz4Fun“-Quartett ist ein 
Garant für einen unvergesslichen 
und stilvollen Abend. Umrahmt 
von diesem traumhaften Ambi-

ente präsentiert es in seinem brandneuen Programm die High-
lights des „Great American Songbook“. Am Altsaxophon bril-
liert Dorothea Ruf mit herrlich schönem Sound und kreativem
Tiefgang, Christoph Hüllstrung am Piano lässt seine Ideen mal 
virtuos, mal zurückhaltend frei � ießen, Susanne Stiefvater am 
Kontrabass und Carsten Auerbach sorgen mit Ihrem eleganten, 
geradlinig-federnden Spiel für den notwendigen Pulsschlag. 
Vom ersten Moment an zaubert das Jazzquartett die Leiden-
schaft und die Leichtigkeit des Jazz ins Ohr und Herz der Zuhörer. 
Prädikat: Sehr empfehlenswert! 
Eintritt: 15 Euro, Anmeldung und Info bei der Schlossverwaltung, 
Tel 07626 237 oder per E-mail: direktion@schlossbuergeln.de 

Ehrung von Blutspendern 
Die diesjährige Blutspenderehrung � ndet im Rahmen der 
ö� entlichen Sitzung des Bauausschuss am Donnerstag, 
17. Juni 2021, 19:30 Uhr, in der Schlossgartenhalle in Liel, 
Kirchstr. 17, statt. 
  
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 
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Ö� entliche Ortschaftsrats-
sitzung in Mauchen 
Am Mittwoch, 16. Juni 2021, 19:30 Uhr, 
� ndet in der Ortsverwaltung in Mauchen, 
Auggener Str. 16, eine Ortschaftsratsitzung 
mit folgender Tagesordnung statt: 

1.  Fragen und Anregungen
2.  Verlesen des Protokolls
3.  Beratung und Beschlussfassung über 

den Bauantrag zum Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Garage und 
Carport, Flst. Nr. 28/4, Bergstraße, 
Schliengen-Mauchen

4.  Informationen 

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung 
freundlich eingeladen. Bitte beachten Sie 
die Hygienemaßnahmen, das Tragen eines 
medizinischen Mundschutzes während der 
gesamten Sitzung. 

Hartmut Sommerhalter
Ortsvorsteher 
 
  

Ö� entliche Ortschaftsrats-
sitzung in Niedereggenen 
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrats Nie-
dereggenen � ndet am Mittwoch, 16. Juni 
2021, um 20:00 Uhr, wegen der Coronavi-
rus-Krise im “Weihergärtle“ (Gemeindehal-
le), Schulstr.9, statt. 

Alle Zuhörer werden gebeten in geeigneten 
Abständen (Mindestabstands von 1,5 m) 
Platz zu nehmen und einen Mundschutz zu 
tragen. 

Tagesordnung: 
1. Anfragen der Bürgerinnen und Bürger
2. Beratung und Beschlussfassung über 

den Neubau eines o� enen Holzcar-
ports, Flst. Nr. 3470, Brunnengasse 11, 
Schliengen-Niedereggenen

3. Beratung und Beschlussfassung über 
den Neubau eines Gartenhauses, 
Flst. Nr. 3441, Krämergäßle 8, Schlien-
gen-Niedereggenen

4. Fragen und Anregungen aus dem Ort-
schaftsrat

  
Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Ströbele
Ortsvorsteher
 
 

 
 
Abwasserzweckverband Hohlebachtal 

 

 
 
 
 
 

Öffentliche Verbandssitzung 
 
Am  
 

Dienstag, 22. Juni 2021, 11:00 Uhr 
→ Bürger- und Gästehaus Schliengen ← 

 
findet eine öffentliche Verbandssitzung statt. 
 
 
ein. 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019; 
 

2. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020; 
 
3. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2021; 
 
4. Verschiedenes. 

 
 
 

Die Bevölkerung ist zu der Sitzung freundlich eingeladen. 
 
 
 
 
Dr. Christian Renkert 
Verbandsvorsitzender 
 

Ö� entliche Verbandssitzung 
Am 

Dienstag, 22. Juni 2021, 11:00 Uhr 
Bürger- und Gästehaus Schliengen

� ndet eine ö� entliche Verbandssitzung 
statt. 
  
Tagesordnung: 
1.  Beratung und Beschlussfassung über 

den Jahresabschluss 2019;
2.  Beratung und Beschlussfassung über 

den Jahresabschluss 2020;
3.  Beratung und Beschlussfassung über 

den Wirtschaftsplan 2021; 
4. Verschiedenes. 

Die Bevölkerung ist zu der Sitzung freund-
lich eingeladen. 
  
Dr. Christian Renkert 
Verbandsvorsitzender 
 
  1 

Zweckverband Gruppenwasserversorgung 
Hohlebach-Kandertal 

 
 
 

Öffentliche Verbandssitzung 
 
Am  
 

Dienstag, 22. Juni 2021, 11:45 Uhr 
→ Bürger- und Gästehaus Schliengen ← 

 
findet eine öffentliche Verbandssitzung statt. 
 
 
ein. 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019; 
 

2. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020; 
 
3. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2021; 
 
4. Wahl 

a) der stellvertretenden Vorsitzenden; 
 b) eines weiteren Mitglieds des Verwaltungsrates; 
 
5. Prüfung der Bauausgaben der Jahre 2015-2017; 

Prüfungsbericht gemäß § 114 Abs. 4 GemO-kameral, § 5 Abs. 2 Satz 1 
GemPrO, vom  13.  März 2019 
 

6. Verschiedenes. 
 
 

Die Bevölkerung ist zu der Sitzung freundlich eingeladen. 
 
 
 
 
Dr. Christian Renkert 
Verbandsvorsitzender  

Ö� entliche Verbandssitzung 
Am 

Dienstag, 22. Juni 2021, 11:45 Uhr 
Bürger- und Gästehaus Schliengen 

� ndet eine ö� entliche Verbandssitzung 
statt. 
  
Tagesordnung: 
1.  Beratung und Beschlussfassung über 

den Jahresabschluss 2019;
2.  Beratung und Beschlussfassung über 

den Jahresabschluss 2020;
3.  Beratung und Beschlussfassung über 

den Wirtschaftsplan 2021; 
4.  Wahl 
 a)   der stellvertretenden Vorsitzen-

den; 
 b)   eines weiteren Mitglieds des Ver-

waltungsrates; 
5.  Prüfung der Bauausgaben der Jahre 

2015-2017;  Prüfungsbericht gemäß § 
114 Abs. 4 GemO-kameral, § 5 Abs. 2 
Satz 1 GemPrO, vom 13. März 2019 

6. Verschiedenes. 
  
Die Bevölkerung ist zu der Sitzung freund-
lich eingeladen. 
  
Dr. Christian Renkert 
Verbandsvorsitzender  

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

AKTUELLES • WISSENSWERTES • INFOS AUS DER GEMEINDE! 
Erfolgreicher Gemeinschaftsimpftermin 
der Gemeinden Bad Bellingen, Efringen-Kirchen und Schliengen 
Mit dem interkommunalen Impftermin 
am 01. Juni 2021 in der Mehrzweckhal-
le in Efringen-Kirchen hat das Zusam-
menwirken unserer drei benachbarten 
Gemeinden 400 Impfdosen zusätzlich in 
den Landkreis gebracht. Nachdem das 
Sozialministerium Baden-Württemberg 
Gemeindeimpftage in Aussicht gestellt 
hat, haben Bad Bellingen, Efringen-Kir-
chen und Schliengen sofort gemeinsam 
ihr Interesse an solch einer Aktion ange-
meldet. Die damalige gemeinsame Ent-

scheidung war von der Situation geprägt, 
dass die Impfanmeldungen der priorisier-
ten Bevölkerungsgruppen über Telefon 
oder Internet unbefriedigend verlief. Der 
interkommunale Impftermin bot nun die 
Möglichkeit sich telefonisch bei den Ge-
meindeverwaltungen oder ehrenamtlich 
Tätigen zu melden und mit kurzen Fahr-
wegen eine Impfung zu erhalten. 

Mehr als 120 Schliengenerinnen und 
Schliengener haben von dem Impfange-

bot Gebrauch gemacht und warten nun 
auf die zweite Impfung, die für den 13. Juli 
2021 vorgesehen ist. 

Allen Ehrenamtlichen, sowie den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Gemeinde-
verwaltungen, die den Termin unterstütz 
haben, sei herzlich gedankt! 

  

Dr. Christian Renkert 
Bürgermeister 
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Stand: 03. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

Grundsätzliche Regelungen

» Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt wie bisher bestehen*» Medizinische Maskenpflicht
*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote 
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie Bürgertests in den Testzentren können hierfür genutzt werden.  
   Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein negatives Testergebnis 
   bestätigen: 
     - Arbeitgeber*innen
     - Anbieter*innen von Dienstleistungen
     - Schulen für deren Schüler*innen sowie Personal
» Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich 
   selbst unter Aufsicht durchführen und bescheinigen lassen.
» Alternativ kann auch ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden.
» Schüler*innen können bei Angeboten mit Testpflicht einen von der Schule
   bescheinigten negativen Test vorlegen (nicht älter als 60 Stunden) 
» Kinder, bis einschließlich fünf Jahre, die asymptomatisch sind, werden als 
   getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.
  

Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Schnell- und Selbsttests
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

Eigenverantwortliches Einhalten der AHA-Regeln immer dann, wenn Personen 
aufeinander tre�en. 

» Bei den Kontaktbeschränkungen zählen vollständig geimpfte und genesene 
   Personen nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, 
   wenn sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von 
   dieser Regelung abweichen und einen negativen Coronatest einfordern. 

Diese Ausnahmeregelungen gelten nur dann, wenn diese Personen keine 
akuten Symptome einer Corona-Infektion zeigen. 

   getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.
  
» Bei den 
   Personen nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, 

Inzidenz unter 100

» In Ballett- und Tanzschulen kontaktarmes Training mit maximal 5 Personen 
   aus zwei Haushalten. 
» Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, Flugzeug 
   und Boot) sind unter Hygieneauflagen und mit medizinischer Maske möglich.

» Tre�en im ö�entlichen oder privaten Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
   Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und 
   geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 
   zählen als ein Haushalt. Dies gilt auch für private Feiern wie Hochzeiten.

   

» Tre�en 
   Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und 
   geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 

» In 
   aus zwei Haushalten.
» Theoretische und praktische Ausbildung

   

Unabhängig von den Ö�nungsschritten unter 100 gilt:

» Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden Bedingungen erlaubt: 
- Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und der Dauer der 
   Dienstleistung müssen alle Beteiligte medizinische Masken tragen. Ist dies 
   nicht möglich (z.B. bei einer Rasur) wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen benötigt.
- Nur mit vorheriger Terminbuchung
- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe

» Liefer- und Abholdienste in der Gastronomie generell erlaubt

      
» Baumärkte dürfen unabhängig der Ö�nungsschritte ö�nen.

   
» Veranstaltungen zur Religionsausübung ohne Anmeldung und Testkonzept, 
   Gemeindegesang erlaubt

   
» Veranstaltungen zur 
   Gemeindegesang erlaubt

Ö� nungsschritt 3: Weitere Lockerungen treten ab Montag, 7. Juni 2021, 
im Landkreis Lörrach in Kraft
Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Lörrach 
am 06.06.2021 einen Inzidenzwert von 24,9 verö� entlicht hat, tritt 
nach der neuen Corona-Verordnung des Landes ab Montag, 7. 
Juni 2021, die Ö� nungsstufe 3 in Kraft. Für die Ö� nungen der Ein-
richtungen gelten weiterhin ein Test- und Hygienekonzept (d.h. 
tagesaktueller CoronaTest, Hygienemaßnahmen vor Ort sowie 
Kontaktdokumentation)

Die weiteren Lockerungen im Einzelnen:
-  Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien bis 

250 Personen innen
-  Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 500 Perso-

nen außen, bis 250 Personen innen
-  Gastronomie (6 bis 1 Uhr) innen 1 Gast pro 2,5 m2, Tische mit 

1,5 m Abstand und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln
-  Shisha- und Raucherbars (6 bis 1 Uhr) Rauchen nur im Freien 

erlaubt, innen 1 Gast pro 2,5 m2, Tische mit 1,5 m Abstand 
und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln

- Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person pro 10 m2)
-  Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen 

oder Betriebsversammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit 
bis zu 500 Personen außen und mit bis zu 250 Personen in-
nen

-  Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, 
Kino und ähnlichen) innen bis 250 Personen und außen bis 
500 Personen

-  Freizeitparks und sonstige Freizeiteinrichtungen (1 Person 
pro 10 m2)

-  Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und 
außen (1 Person pro 10 m2)

-  Vergnügungsstätten, wie Spielhallen, Wettvermittlung u.ä. (6 
bis 1 Uhr) 1 Gast pro 2,5 m2, mit 1,5 m Abstand und Einhal-
tung der AHA-Regeln, Rauchen nur im Freien erlaubt Wett-
kampfveranstaltungen des Spitzen- und Pro� sports ohne 
Begrenzung der Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen 
außen und innen bis 250 Zuschauer*innen» Wettkampfver-
anstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Be-
grenzung der Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen au-
ßen und innen bis 250 Zuschauer*innen

Eine Übersicht aller Lockerungsschritte sind nachfolgend ersicht-
lich und einzusehen unter:  https://www.baden-wuerttemberg.
de/� leadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210603_auf_
einen_Blick.pdf
Zusätzliche Lockerungen, beispielsweise der Wegfall der Test-
p� icht im Außenbereichen von Gastronomie, Veranstaltungen 
und Einrichtungen, werden im Landkreis Lörrach möglich, sobald 
die 7-Tages-Inzidenz fünf Tage in Folge unter dem Wert von 35 
liegt. Maßgeblich sind auch hier die verö� entlichten Inzidenzwer-
te des RKI, die immer zum Folgetag verö� entlicht werden (www.
rki.de/inzidenzen) und geringfügig von den Werten des lokalen 
Gesundheitsamts abweichen können. Derr Landkreis Lörrach lag 
am 06.06.2021 erstmals laut RKI unter dem Inzidenz-Wert von 35. 
Sollte dieser Trend anhalten und die Inzidenz insgesamt fünf Tage 
lang die Inzidenz von 35 nicht überschreiten, würden zum Ende 
der Woche die nächsten Lockerungen in Kraft treten.
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» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien bis 100 Personen 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 250 Personen außen, 
   bis 100 Personen innen
» Volkshochschulen, Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballett-
   schulen und vergleichbare Einrichtungen bis 20 Schüler*innen innen 
   und außen

» Messen, Ausstellungen und Kongresse  (1 Person pro 20 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebs-
   versammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis 250 Personen außen 
   und mit bis 100 Personen innen 

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kinos und ähnliche) innen 
   bis 100 Personen und außen bis 250 Personen
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und außen in Beherbergungs-
   betrieben für Übernachtungsgäste geö�net (1 Person pro 20 m²)
» Wellnessbereiche und Saunen innen und außen für Gruppen bis 10 Personen
» Schwimmbäder innen und außen (1 Person pro 20 m²)
» Touristische Veranstaltungen, wie Museumsführungen, bis 20 Personen
» Vergnügungsstätten, wie Spielhallen, Wettvermittlung u.ä. (6 bis 22 Uhr) 1 Gast pro 
   2,5 m², 1,5 m Abstand und Einhaltung der AHA-Regeln, Rauchen nur im Freien erlaubt 
   
   2,5 m
   
» Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Sportanlagen,  -stätten und -studios 
   (1 Person pro 20 m²) innen und außen
» Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der
   Teilnehmerzahl bis 250 Zuschauer*innen außen und innen bis 100 Zuschauer*innen
» Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung 
   der Teilnehmerzahl bis 250 Zuschauer*innen außen und innen bis 
   100 Zuschauer*innen

   und außen

» Gastronomie (6 bis 22 Uhr) innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m 
   Abstand und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 22 Uhr) Rauchen nur im Freien erlaubt, 
   innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen unter Ein-
   haltung der AHA-Regeln 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 2

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungsschritt 1 weiter*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt.

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tages-
aktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Lehrveranstaltungen an 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
   bis 100 Personen innen

Stand: 03. Juni 2021
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! Inzidenz 5 Werktage unter 100*
*Tritt am übernächsten Tag nach der Bekanntmachung 
   durch die örtlichen Behörden in Kraft  und wird zurück-
   genommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden 
   Tagen steigt

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tagesaktueller Coronatest, 
Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Einzelhandel (Click&Meet) 1 Kund*in pro 
   40 m² Ladenfläche ohne Testkonzept. 
   2 Kund*innen pro 40 m² ohne Voranmeld-
   ung mit Testkonzept. 

» Einzelhandel 
   40 m   40 m
   2 Kund*innen pro 40 m
   ung mit Testkonzept. 

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern,
   Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) außen 
   bis 100 Personen
» Zoologische und botanische Gärten  
   (1 Person pro 20 m²)
» Galerien, Gedenkstätten und Museen  
   (1 Person pro 20 m²)
» Freizeiteinrichtungen außen (wie Minigolf-
   anlagen, Reitanlagen, Golfplätze, Tennisplätze 
   Hochseilgärten, Bootsverleih und ähnliche) 
   bis 20 Personen, mehrere aktive Gruppen, die 
   sich nicht begegnen, sind möglich
» Außenbereiche von Schwimmbädern 
   aller Art sowie Badeseen mit kontrolliertem 
   Zugang (1 Person pro 20 m²)
» Touristische Veranstaltungen im Freien, wie
   Natur- oder Stadtführungen mit bis zu 20 
   Personen

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und 
    Akademien bis 100 Personen außen, Nutzung 
   von Lernplätzen mit Voranmeldung
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen 
   bis 100 Personen außen
» Kurse an Volkshochschulen und ähnlichen
   Einrichtungen innen bis 10 Personen  (Tanz- 
   und Sportkurse nicht erlaubt), außen bis 
   20 Personen
» Mensen, Cafeterien und Betriebskantinen 
   (1,5 m Abstand muss eingehalten werden)
» Nachhilfeunterricht bis 10 Schüler*innen 
» Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen 
   bis 10 Schüler*innen 
» Gesangs- und Blasmusikunterricht mit 
   bis 5 Schüler*innen innen und außen
» Ballett- und Tanzschulen außen mit
   10 Schüler*innen
» Archive, Büchereien und Bibliotheken
   (1 Person pro 20 m²)

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateur-
   sport, organisierter Vereinssport sowie Hoch-
   schulsport bis 20 Personen in Sportanlagen und
   -stätten außen, bei organisiertem Vereinssport
   auch außerhalb von Sportanlagen und -stätten, 
   z.B. Joggen im Wald, dies gilt nicht für privat 
   organisierte Gruppen wie Wandergruppen 
» Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- 
   und Profisports ohne Begrenzung der
   Teilnehmerzahl bis 100 Zuschauer*innen 
   außen
» Wettkampfveranstaltungen des kontakt-
   armen Amateursports bis 20 Sportler*innen 
   bis 100 Zuschauer*innen außen

» Gastronomie (6 bis 21 Uhr) innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 21 Uhr) 
   Rauchen nur im Freien erlaubt, innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 

» Touristische Übernachtung in Beherberg-
   ungsbetrieben (wie Hotels, Pensionen, 
   Ferienwohnungen, Campingplätze und 
   ähnliche)
   Achtung: Gäste ohne Genesenen- oder
   Impfnachweis müssen alle 3 Tage negativen
   Coronatest vorlegen. 
» Touristischer Verkehr wie Reisebusse, Seil-
   bahnen, Ausflugsschi¤e, Museumsbahnen 
   und ähnliche (Start- und Zielort muss sich 
   mindestens in Ö¤nungsstufe 1 befinden, 
   maximal die Hälfte der vollen Besetzung)

» Einrichtungen der Tierpflege wie Tiersalons
   oder Tierfriseurbetriebe (1 Person pro 20 m²)

 » Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremien-
   sitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, 
   Betrieben o.ä. mit bis zu 100 Personen außen 
   und mit bis zu 10 Personen innen 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 1
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Stand: 03. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

Lockerungen bei Inzidenz unter 50

» Tre�en im privaten oder ö�entlichen Raum mit 10 Person aus bis zu 3 Haus-
   halten. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht 
   mitgezählt. Zusätzlich dazu dürfen 5 Kinder bis einschließlich bis 13 Jahre aus 
   5 weiteren Haushalten dazu kommen. So sind Kindergeburtstage in kleinem 
   Rahmen wieder möglich. 

» Ö�nung von Einzelhandel mit folgenden
   Auflagen: 

   Rahmen wieder möglich. 

» Ö�nung von 
   Auflagen:

» Archive, Büchereien und Bibliotheken ohne Auflagen

» Zoologische und botanische Gärten ohne Auflagen
» Galerien, Gedenkstätten und Museen ohne Auflagen

- Geschäfte mit weniger als 10 m²  Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
- Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
- Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt 
  nicht für den Lebensmitteleinzelhandel)  
- Maskenpflicht auch vor den Geschäften und auf den Parkplätzen
- Gesteuerter Zutritt
- Warteschlangen vermeiden
- Besondere Verkaufsaktionen sind nicht erlaubt
- Testpflicht entfällt

Die Regelungen der Ö�nungsschritte 1-3 gelten hier unmittelbar. Wenn die 
7-Tage-Inzidenz die 50 überschreitet, wird diese Regelung zurückgenommen. 

Lockerungen bei Inzidenz unter 35

» Wegfall der Testpflicht für die Außenbereiche von Gastronomie, Veranstaltungen 
   und Einrichtungen (wie z.B. Freibäder) 
 

» Wegfall der Testpflicht 
   und Einrichtungen (wie z.B. Freibäder) 

» Feiern im Gastgewerbe bis 50 Personen innen und außen (ausgenommen sind 
   Tanzveranstaltungen) mit Test-, Impf- oder Genesenennachweis

Die 

! Inzidenz sinkt 5 Tage unter 50*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt.

! Inzidenz sinkt 5 Tage unter 35*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 35 liegt.

 » Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person pro 7 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsver-
   sammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 750 Personen außen   sammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 750 Personen außen

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen)  
   außen bis 750 Personen 

» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 750 Personen außen» Vortrags- und Informationsveranstaltungen

Stand: 03. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

 » Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person pro 10 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebs-
   versammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 500 Personen außen 
   und mit bis zu 250 Personen innen

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) innen 
   bis 250 Personen und außen bis 500 Personen
» Freizeitparks und sonstige Freizeiteinrichtungen (1 Person pro 10 m²)
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und außen (1 Person pro 10 m²)
» Vergnügungsstätten, wie Spielhallen, Wettvermittlung u.ä. (6 bis 1 Uhr) 1 Gast 
   pro 2,5 m², mit 1,5 m Abstand und Einhaltung der AHA-Regeln, Rauchen nur im 
   Freien erlaubt 

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien bis 250 Personen 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 500 Personen außen, 
   bis 250 Personen innen

» Lehrveranstaltungen an 
   innen   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
   bis 250 Personen innen

 » Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der
    Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen außen und innen bis 250 Zuschauer*innen
» Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung der 
    Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen außen und innen bis 250 Zuschauer*innen

   bis 250 Personen innen

» Gastronomie (6 bis 1 Uhr) innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m 
   Abstand und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 1 Uhr) Rauchen nur im Freien erlaubt, 
   innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen unter Ein-
   haltung der AHA-Regeln 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 3

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungsschritt 2 weiter*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tages-
aktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):



Seite 6 Donnerstag, 10. Juni 2021 Schliengen

Die Gemeinde Schliengen liegt im 
Dreiländereck Deutschland / Schweiz 
/ Frankreich in einer reizvollen Land-
schaft mit hoher Wohnqualität und 
vielen Freizeitmöglichkeiten.

Für unsere Schülermensa an der Gemeinschaftsschule Hebel-
schule Schliengen suchen wir zum nächstmöglichen Termin

eine/n Leiter/in (w/m/d)
im hauswirtschaftlichen Bereich

in Teilzeit mit 22,5 Std./Woche während der Schulzeiten. In den 
Schulferien � ndet ca. 8 Wochen eine Betreuung statt. Hier be-
trägt der Einsatz 12,5 Std./Woche.

Die Tätigkeiten sind unter anderem:
• Führen und Anleiten des Personals (2 Personen) und Sicher-

stellen der Betriebsabläufe,
• Vorbereitung der Essensausgabe,
• Essensausgabe während der Mittagszeit,
• Überwachung und Einhaltung der Vorgaben zur Lebens-

mittelhygiene,
• Sicherstellung der Sauberkeit der Ausgabestelle vor Ort,
• allgemeine Spül- und Reinigungsarbeiten,
• eigenständige Vor- und Nacharbeiten.
• Eine genaue Abgrenzung des Aufgabengebietes bleibt vor-

behalten.

Wir erwarten von Ihnen:
• von Vorteil abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich 

der Hauswirtschaft,
• hygienische Grundkenntnisse im Umgang mit Lebensmit-

teln,
• PC-Kenntnisse,
• soziale Kompetenz und gute kommunikative Fähigkeiten
• Freude am Umgang mit Kindern,
• Flexibilität,
• o� ene, freundliche Umgangsformen.

Wir bieten Ihnen:
• leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag für den 

ö� entlichen Dienst (TVöD),
• betriebliche Altersversorge,
• ein attraktives Gesundheitsmanagement (Hanse� t),
• JobRad,
• eine interessante und abwechslungsreiche Beschäftigung,
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschrei-
ben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis spätestens 30. Juni 2021.
Senden Sie diese online im pdf-Format an folgende E-Mail-Ad-
resse: bewerbungen@schliengen.de
Oder per Papierform an die Gemeinde Schliengen, Personal, 
Wasserschloss Entenstein, 79418 Schliengen. Bitte verwen-
den Sie nur Kopien, da eine Rücksendung der Bewerbungslagen 
nicht erfolgt.

O� ene Fragen werden Ihnen von Frau Antje Matt, Tel. 07635 
3109-41, gerne beantwortet.

Die Gemeinde Schliengen liegt im 
Dreiländereck Deutschland / Schweiz 
/ Frankreich in einer reizvollen Land-
schaft mit hoher Wohnqualität und vie-
len Freizeitmöglichkeiten.

Für unsere Schülermensa suchen wir ab 21.06.2021 eine/n

Fahrer/in (m/w/d)

für die Essensabholung bei unserem Caterer.

Ihre Aufgabe ist der Transport der Essensbehältnisse zwischen 
dem Caterer und  der Schülermensa einschließlich Be- und Ent-
ladung (teilweise schwere Behälter). Die Einsatzzeit beträgt vor-
mittags ca. 1,5 - 2 Stunden pro Tag. Fahrzeug wird zur Verfügung 
gestellt.

Wir erwarten:
• Führerschein der Klasse BE
• Aufgeschlossenheit, Engagement und Einsatzbereitschaft
• Verantwortungsbewusstsein
• Flexibilität

Wir bieten:
• leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag für den 

ö� entlichen Dienst (TVöD),
• betriebliche Altersversorge,
• ein attraktives Gesundheitsmanagement (Hanse� t),
• JobRad,
• eine interessante und abwechslungsreiche Beschäftigung,
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschrei-
ben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis spätestens 15. Juni 2021.
Senden Sie diese online im pdf-Format an folgende E-Mail-Ad-
resse: bewerbungen@schliengen.de
Oder per Papierform an die Gemeinde Schliengen, Personal, 
Wasserschloss Entenstein, 79418 Schliengen. Bitte verwen-
den Sie nur Kopien, da eine Rücksendung der Bewerbungslagen 
nicht erfolgt.
O� ene Fragen werden Ihnen von Frau Lioba Baumgartner, Tel. 
07635 3109-20, gerne beantwortet.

© Bundesregierung 
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BEREITSCHAFTSDIENSTE

NOTRUF
Polizei (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 01805 1929 2300
 

APOTHEKE
Bereitschaftsdienst der Apotheken unter 
www.aponet.de

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Krankentransport  0761 19222
DRK-Servicezentrale  07631/1805-0
 (rund um die Uhr besetzt)
HausNotruf und Mobilruf, Fahrdienst, Tagespflege,
Senioren- und Bewegungsprogramme

Pflegestützpunkt  
(ehemals i-punkt Fritz-Berger-Stiftung) 
neutrale, kostenfreie Beratung rund um die Themen Alter 
und Pflege, Ansprüche und Möglichkeiten. In den geraden 
Wochen freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr in Schliengen im 
Bürger- und Gästehaus, Nidauer Platz 1. Eine vorherige 
Terminvereinbarung ist zwingend notwendig! Tel. 07621 
410-5033 oder info@pflegestuetzpunkt-loerrach.de.

EUTB® - Beratungsstelle für Menschen mit Behinde-
rung der Fritz-Berger-Stiftung: 
unabhängige und kostenfreie Beratung zu allen Fragen, 
die mit den Themen eigene Behinderung oder Behinde-
rung von Angehörigen zu tun haben. 
Beratungen sind telefonisch, per Email, per Video-Chat und 
persönlich in der Beratungsstelle in Lörrach (Chesterplatz 
9)  möglich. Terminvereinbarung unter: Tel. 07621 4105036 
oder 07621 4105037, Email: eutb@fritz-berger-stiftung.de

Kirchliche Sozialstation Südliches Markgräflerland
Papierweg 18, 79400 Kandern, Tel. 07626 91412-0
Wenn Sie pflegerische Hilfe, Beratung oder Ausführungen 
ärztlicher Verordnungen benötigen, erreichen Sie uns täg-
lich von 8:00 – 13:00 Uhr (ansonsten AB).

Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler
Sie brauchen Hilfe bei der Pflege, bei ärztlichen Verordnun-
gen oder Beratung? Infos von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr unter 
Tel. 07635 3136202 (ansonsten Anrufbeantworter). 

Hospizgruppe Kandern Tel. 07626 914120

Caritas
Betreuungsgruppen
für demente Menschen Tel. 07621 927521
Häusl. Betreuungsdienst  
für demente Menschen Tel. 07621 927520

Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Wölflinstr. 13, 79104 Freiburg Tel. 0761 36122
www.bsvsb.org

 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 

Saisonarbeit: Neue Regeln für 
kurzfristige Beschäftigungen 
Der Bundestag hat beschlossen, die Zeitgren-
zen für kurzfristig Beschäftigte anzuheben. 
Sie sind nun sozialversicherungsfrei, wenn die 
Beschäftigung von vornherein auf vier Mona-
te oder 102 Arbeitstage begrenzt ist. Bisher lag 
die Grenze bei drei Monaten oder 70 Arbeits-
tagen. Diese Regelung trat zum 1. Juni 2021 in 
Kraft und gilt für die Zeit vom 1. März bis 31. 
Oktober 2021.  Die neue Regelung ist insbe-
sondere für die Beschäftigungsverhältnisse 
der Saisonarbeitskräfte relevant. Die Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten (SVLFG) 
weist darauf hin, dass der Tag des Inkrafttre-
tens des Gesetzes von besonderer Bedeutung 
ist. Denn für Beschäftigungen, die vor diesem 
Tag aufgenommen wurden, gilt ein Bestands-
schutz: Hat die Saisonbeschäftigung vor dem 
1. Juni 2021 begonnen, gilt für sie weiterhin 
die alte Grenze. Eine Umwandlung in eine 
sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäfti-

gung ist rückwirkend nicht möglich. 
Wurde die Saisonbeschäftigung im Rahmen 
der bisherigen Zeitgrenzen zunächst auf drei 
Monate oder 70 Arbeitstage befristet und 
war deswegen sozialversicherungsfrei, kann 
die Beschäftigung nach dem 31. Mai 2021 
auf insgesamt vier Monate oder 102 Arbeits-
tage verlängert werden; sie bliebt auch dann 
sozialversicherungsfrei. Laut Urteil des Bun-
dessozialgerichts vom 24. November 2020 (B 
12 KR 34/19 R) kann sich der Zeitraum einer 
kurzfristigen Beschäftigung sogar noch ver-
längern. Die Monatsfrist und die Anzahl der 
Arbeitstage sind danach gleichwertige Alter-
nativen, um eine kurzfristige Beschäftigung 
beurteilen zu können. Das bisherige Prinzip, 
ab einer Fünf-Tage-Arbeitswoche immer auf 
die Monatsfrist abzustellen, gehört damit der 
Vergangenheit an. Künftig kann in allen Fällen 
eine „Günstiger-Prüfung“ vorgenommen wer-
den – entweder Monatsfrist oder Anzahl der 
Arbeitstage. 
  
  

Frauen ernährungsbewusster, 
aber weniger aktiv 
Frauen verhalten sich gesundheitsbe-
wusster als Männer und ernähren sich 

ausgewogener. Dafür sind sie körperlich 
weniger aktiv und treiben in der Freizeit 
weniger Sport. Das geht aus dem Frauen-
gesundheitsbericht des Robert-Koch-Ins-
tituts hervor. 
Dem Bericht zufolge sind Frauen häu� ger 
von Muskel- und Skeletterkrankungen, zum 
Beispiel Arthrose, Osteoporose und rheu-
matoide Arthritis, sowie von Depressionen, 
Angst- und Essstörungen betro� en. Häu� gs-
te Todesursache bei Frauen sind Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. 
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) hält es da-
her für wichtig, insbesondere die Präven-
tionsangebote zu Bewegung für Frauen 
auszubauen und die Aufklärungsarbeit zu 
den Ursachen von Krankheitssymptomen zu 
intensivieren. 
Um die Prävention zu stärken, gewährt die 
SVLFG Bonuszahlungen bei gesundheitsbe-
wusstem Verhalten und erstattet die Kosten 
für Kurse zu Bewegung, Ernährung, Stress-
vermeidung, Rauchentwöhnung und Alko-
holprävention. Informationen hierzu bietet 
die SVLFG auf ihren Internetseiten: 
w w w . s v l f g . d e / f a - b o n u s p r o g r a m -
me - der- lk k- gesundheitsb e wu sst- le -
ben-lohnt-sich-doppelt 
www.svlfg.de/gesundheitskurse-� nden 

ALLGEMEINES

 
Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg informiert:

Ausbildungsplatzsuche zählt 
für die Rente

Alle, die mit der Schule fertig sind und noch 
keinen Ausbildungsplatz haben, sollten sich 
bei der Agentur für Arbeit oder einem Job-
center melden, dass sie eine Lehrstelle su-
chen. Dadurch werden Lücken im Versiche-
rungsverlauf vermieden und es entstehen 
keine Nachteile bei der späteren Rente. Dar-
auf weist die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg hin.

Auch ohne Anspruch auf � nanzielle Leis-
tungen kann die Zeit der Ausbildungsplatz-
suche als so genannte Anrechnungszeit in 
der gesetzlichen Rentenversicherung be-
rücksichtigt werden. Angerechnet wird die-
se Zeit aber nur, wenn die Schulabgänger 
zwischen 17 und 25 Jahre alt sind, sich als 
Ausbildungssuchende melden und die Zeit 
mindestens einen Kalendermonat andauert:

LANDWIRTSCHAFT
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Bundeswaldinventur 2022 
Eine Stichproben - Großrauminventur in 
ganz Deutschland 

Derzeit beginnt in Baden-Württemberg die 
Datenerhebung zur vierten Bundeswaldin-
ventur (BWI 2022). 

Die Bundeswaldinventur ist eine im Bun-
deswaldgesetz verankerte Großrauminven-
tur auf Stichprobenbasis und wird in ganz 
Deutschland nach einem bundeseinheitli-
chen Verfahren durchgeführt.

Ziel der Bundeswaldinventur ist es, die groß-
räumigen Waldverhältnisse und forstlichen 
Produktionsmöglichkeiten in Deutschland zu 
erfassen. Sie ist somit ein wesentliches Kon-
troll- und Monitoring-Instrument und liefert 
die Datenbasis für Entscheidungen von Poli-
tik und Wirtschaft. Wichtige Fragen sind zum 
Beispiel: Wie entwickeln sich der Wald, seine 

Baumartenzusammensetzung und der Holz-
vorrat? Wie viel Holz wird geerntet und kann 
im Rahmen einer nachhaltigen Waldwirt-
schaft genutzt werden? Auch ökologische 
Größen wie Naturnähe und Totholzvorräte 
werden erfasst. Neu bei der BWI 2022 ist die 
zusätzliche Entnahme von DNA-Proben an 
den wichtigsten Baumarten, um Erkenntnis-
se über die genetische Vielfalt und zu Anpas-
sungsprozessen der Wälder im Klimawandel 
zu gewinnen. Die Daten der BWI bilden zu-
dem eine wichtige Grundlage für die Erfül-
lung internationaler Berichtsp� ichten wie 
dem Kyoto-Protokoll und der Klimarahmen-
konvention. Weiterführende, detaillierte In-
formationen zur BWI � nden sich unter www.
bundeswaldinventur.de .

Die Bundeswaldinventur (BWI) � ndet bun-
desweit im zehnjährigen Turnus statt. In Ba-
den-Württemberg ist es die vierte Erhebung 
dieser Art. Die insgesamt über 13.000 aufzu-
nehmenden Stichproben im 2 x 2 km-Netz 
werden durch freiberu� iche Inventurfach-
leute in Zwei-Personen-Aufnahmetrupps 

erhoben.

In unserem Landkreis ist die Firma Green 
Owl Development UG tätig. Die Aufnah-
metrupps sind mit einem von der Landes-
inventurleitung unterzeichneten Auftrags-
schreiben sowie einer Fahrberechtigung 
ausgestattet, die ihnen gemäß § 41 a (3) 
BWaldG das Recht zum Betreten des Waldes 
zur Durchführung ihres Auftrags beschei-
nigt.

Die Arbeiten werden von der Forstlichen Ver-
suchs- und Forschungsanstalt Baden-Würt-
temberg (FVA) organisiert und koordiniert. 
Nach Abschluss der Datenerfassung ist die 
FVA auch für landesspezi� sche Auswertun-
gen und Analysen zuständig. Nähere Infor-
mationen hierzu � nden sich unter:  

https://www.fva-bw.de/daten-und-tools/
monitoring/bundeswaldinventur . 

  

Mit Ergebnissen der Bundeswaldinventur 
2022 ist im Jahr 2024 zu rechnen. 

UMWELT

ABFALLWIRTSCHAFT

Papiersammlung in Liel 
=> am Samstag, 12. Juni 2021 
  
Der SV Liel-Niedereggenen bittet, bis um 8:00 Uhr am Sammeltag 
das Papier bereitzustellen. 
Gesammelt wird nur sorteinreines und gebündeltes Papier!  
Gerne können auch Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus der 
Gesamtgemeinde ihr Altpapier vormittags direkt beim Sport-
platz in Liel abgeben. Die Einnahmen � ießen in die Jugendkas-
se. 
  
Sammelkriterien für die Papiersammlung  (abgestimmt mit dem 
Entsorger für Papier): 
Gesammelt wird nur sortenreines Papier: 

• Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte 
• Prospekte, Kataloge 
• Schreibpapier 
• Weißkuverts 
• Telefonbücher 
• Schnipselpapier 
• Kassenbons, Notizpapier 
•  Saubere Papierverpackungen von Lebensmittel (Mehl, Zu-

cker, Brot) 
  
Das Papier muss gebündelt sein. Sortenreines Papier in Tüten oder 
gebündelt mit Draht und Klebebändern wird stehen gelassen. 
Nicht mitgenommen wird: Kartonage, Papiertragetaschen, Braun-
kuverts, Hygienepapier (Papierhandtücher, Taschentücher) , akten-
vernichtetes Papier 

KURZ & AKTUELL

Der Bewegungstre�  im Freien startet wieder ab Juni im Schlosspark in Schliengen 
Wir sind wieder für Sie da und freuen uns, 
mit Ihnen sportliche Bewegungen in der 
freien Natur ausüben zu dürfen.

Zusammen wollen wir Beweglichkeit, Kraft, 
Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht 
trainieren, um eine gute Fitness im Alltag 
zu erhalten. 

Wir freuen uns über jeden, ob jünger oder 
älter, der bei unserem kurzweiligen, ab-
wechslungsreichen Programm mitmachen 
möchte. 

Das Angebot ist kostenfrei, der Einstieg ist 
jederzeit möglich. 

Sportliche Vorkenntnisse werden nicht vo-
rausgesetzt. 

Die Veranstaltung � ndet unter den derzei-
tigen Hygieneau� agen statt. Die Teilneh-
mer sollten vollständig geimpft, getestet 
oder genesen sein. 

Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. 

Wir tre� en uns immer 

mittwochs von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr
im Schlosspark in Schliengen. 

Bis bald und herzlich willkommen. 

Die geschulten Anleiterinnen des Bewe-
gungstre� s

Beate Heitz, Gerlinde Kammerer-Mayer,
Theresia Neumann, Ulla König-Mastall 

Die ehrenamtliche Gruppe
Menschen für Menschen Schliengen 
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Vitra Design Museum wieder 
für Besucher geö� net 
Im Rahmen der stetig fallenden Inzidenz-
zahlen darf das Vitra Design Museum seine 
Besucherinnen und Besucher unter gelo-
ckerten Bedingungen auf dem Vitra Campus 
begrüßen. Seit 01. Juni 2021 ist der Aus-
stellungsbesuch im Vitra Design Museum 
wieder ohne Test möglich, die sogenannten 
„3G-Regeln“ entfallen. 

Ausstellungsbesuch:
• Der Nachweis eines tagesaktuellen Tests, 

Impf- oder Genesenennachweis entfällt
• Zeitfenster können optional gebucht wer-

den, sind aber nicht verp� ichtend: www.
design-museum.reservix.de 

• Vor Ort muss jedoch eine Registrierung 
vorgenommen werden

 
Ö� entliche Architekturführungen 
Ab 04. Juni 2021 bietet das Vitra Design 
Museum wieder regelmäßig von Freitag bis 
Sonntag ö� entliche Architekturführungen 
in deutscher und englischer Sprache an. 

Deutschsprachige Architekturführung:
Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils um 13 
Uhr, Startpunkt: Vitra Schaudepot, maxima-
le Personenanzahl: 20, Buchung vor Ort oder 
unter www.design-museum.reservix.de  

Private Architektur- und Ausstellungs-
führungen sowie Workshops können 
wieder gebucht werden.
Private Architekturführungen (max. 30 Per-
sonen)
Private Ausstellungsführungen (max. 15 
Personen) – vorerst nur außerhalb der Ö� -
nungszeiten
Private Workshops (max. 10 Personen)
Buchungen unter: info@design-museum.de

Gastronomie
Das VitraHaus Café und der Airstream Kiosk 
haben ebenfalls täglich von 12 bis 17 Uhr 
geö� net. Für den Besuch im VitraHaus Café 
ist weiterhin eine Reservierung notwendig, 
außerdem gilt die Beachtung der 3G-Regeln 
sowie eine Registrierung vor Ort. 

Katholische Seelsorgeeinheit 
Schliengen  
Freiburger Str. 4, Schliengen,
Tel. 07635 / 8244780 

Bürozeiten: Mittwoch und Freitag: 10-12 Uhr, Dienstag 16 bis 18 Uhr 

Unsere Gottesdienste: 
11. Juni Freitag Herz Jesu Fest (H) 
Schliengen 17:45 Uhr Beichtgelegenheit 
 18:30 Uhr Heilige Messe 
 Seelenamt für Alexandra Mayer. 
  Für Agnes Senft, Eltern und Geschwister, Elisabeth 

Kößler, Theresia Fritz, Gustl und Ann Schürmeier, Hans 
Swierkot, Kornelia Swierkot, Dr. Hedwig Swierkot 

  
12. Juni Samstag Unbe� ecktes Herz Mariä 
Bamlach 18:30 Uhr Vorabendmesse vom Sonntag 
 
13. Juni Elfter Sonntag im Jahreskreis 
Schliengen 10:30 Uhr Hl. Messe 
Bamlach 18:30 Uhr Rosenkranz 
  
15 Juni Dienstag der 11. Woche im Jahreskreis 
Bad Bellingen 17.45 Uhr Rosenkranz 
 18:30 Uhr Hl. Messe 
 19:15 Uhr Eucharistische Anbetung mit Beichtgelegenheit 

17. Juni Donnerstag der 11. Woche im Jahreskreis 

Liel 18:00 Uhr Rosenkranz 

 18:30 Uhr Heilige Messe 

 

  

Kath. ö� entl. Bücherei Schliengen 

Jahrgangsverkostung 
Weingut Sommerhalter 

Das Weingut Sommerhalter aus Mau-
chen lädt zur Jahrgangsverkostung ein

Wann: Samstag, 19. Juni 2021, 
von 10-18 Uhr

Wo: Im Innenhof des Weingutes 
Sommerhalter, Bergstr. 21, 

79418 Schliengen-Mauchen 
Preis: 5 € für das Verkostungsticket. 

Die Jahrgangsverkostung � ndet unter 
den zum Zeitpunkt festgelegten Coro-
na-Vorschriften statt. 

Mehr Infos unter
 www.weingut-sommerhalter.de 

WIR GRATULIEREN

Herrn Bernhard Brkic, Niedereggenen,
 zum 70. Geburtstag am 11. Juni 2021 

  
und 

  
Herrn Hubert Schladerer, Schliengen,  

zum 75. Geburtstag am 12. Juni 2021. 

Die Gemeinde gratuliert auch allen Jubilaren, 
die namentlich nicht genannt werden möchten, 
recht herzlich und wünscht Ihnen alles Gute, vor 

allem aber Gesundheit. 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die Regelung ist wie folgt: 
 
 
Inzidenz im Landkreis Lörrach an 5 aufeinander folgenden Werktagen unter 50 
Sie können einfach zu den Öffnungszeiten in die Bücherei kommen. Es gilt grundsätzlich Maskenpflicht, 
die Pflicht zur Kontaktdatenübermittlung sowie die Einhaltung der Abstandsregeln. Die Beschränkung der 
zulässigen Personenzahl entfällt. 
 
 
Inzidenz im Landkreis Lörrach an 5 aufeinander folgenden Werktagen unter 100, 
aber über 50 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin über www.bibkat.de/schliengen  
oder telefonisch 07635/3294948 (S. Engelsberger) 
Es gilt grundsätzlich Maskenpflicht, die Pflicht zur  
Kontaktdatenübermittlung sowie die Einhaltung der Abstandsregeln.  
 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Ihr Bücherei-Team 
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Evang. Kirchengemeinde Schliengen
Wochenspruch 
Christus spricht: Kommt her zu mir, 
alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. (Mt 11,28) 
  
  
Sonntag, den 13.06.2021 2. Sonntag nach Trinitatis 
09.00 Uhr  Gottesdienst in der Kreuzkirche in Auggen 
10.15 Uhr  Gottesdienst in der Prälat-Hebel-Kirche in Schli-

engen 
  
Wir bitten Sie, um das Tragen einer medizinischen Maske und um 
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschriften. 
  
Ihr Pfarrer Schulze-Wegener 

 

Evang. Kirchengemeinde
Eggenertal-Feldberg

Unsere Homepage: www.kirchehochdrei.de 
  
Liebe Mitglieder unserer Gemeinde, liebe BesucherInnen unserer 
Gottesdienste, 
Zu unserem nächsten Gottesdienst im Freien laden wir herzlich ein: 
Sonntag, den 13. Juni in Obereggenen, auf dem Kirchplatz um 10 
Uhr. 
Der Gottesdienst � ndet bei jedem Wetter statt und wird im Stehen 
abgehalten. Bitte bringen Sie eine Maske mit und, falls gewünscht, 
eine Sitzgelegenheit. Dauer des Gottesdienstes ca. 30 Minuten. 
Wir freuen uns auf Sie! 
Aktuelle Informationen � nden Sie auch auf unserer Homepage 
www.kirchehochdrei.de 
Pfarrer Ralf Otterbach (07635 – 409) 

Nachrichten aus dem 
Naturkindergarten 
„Trollestübchen“ Schliengen 

An dieser Stelle wollten wir mal wieder ein 
Lebenszeichen von uns melden! Mittlerwei-
le sind wir auf 17 Kinder angewachsen und 
dürfen nächsten Monat unser 18.tes Kind 
begrüßen. Die Gruppe ist damit fast voll! Im 

Herbst rücken noch zwei Geschwisterkinder 
nach, damit ist die Trollestübchen-Gruppe 
dann erst mal konstant. 

Viele Projekte wurden in der Zwischenzeit 
durchgeführt, so hatten wir z.B. an einem 
Tag Hundebesuch, intensive Osterzeit mit 
Basteleien und Eiersuche und rechtzeitig 
mit dem Frühlingsbeginn P� anz- und Gar-
tenprojekte.... Leider können wir dieses Jahr 
nicht wöchentlich in unser Gartenstück bei 
Herr Herzog. Wir haben seit Januar regel-
mäßig neue Kinder eingewöhnt, die erst 
einmal den neuen Tagesablauf kennenler-
nen müssen und auch noch keine langen 
Wegstrecken laufen können; wir haben un-
seren „Garten“ einfach auf unser Gelände 
umgelegt und unser Hochbeet und diverse 
Töpfe bep� anzt. Nun können alle Kinder vor 
Ort genau beobachten, was wächst und die 
P� anzen p� egen. Jeden Tag sind die Kin-
der schon ganz gespannt, ob die Keimlinge 
wieder ein Stück höher sind! Und auch mit 
Rückschlägen muss man umgehen: die Kür-

bisschößlinge wurden leider von Schnecken 
abgefressen...... Doch wir bleiben motiviert; 
es werden einfach neue Kürbiskerne gesät! 

Demnächst werden wir uns auch intensiver 
mit Insekten und hauptsächlich Bienen aus-
einandersetzen. Aktionen dazu sind eben-
falls schon in Planung. 

Wir werden uns wieder melden! 

Eine Anfrage noch am Rande..... sollten sie 
Zuhause noch alte Kochtöpfe, Küchenu-
tensilien aus Holz oder Metall (kein Plastik!) 
oder Diverses übrig haben, das nicht mehr 
gebraucht wird, sind wir gerne Abnehmer 
dafür. Es wird alles als Spielmaterial genutzt 
und bei den vielen Kindern gibt es leider im-
mer mal wieder Ausschussware....bitte ge-
ben sie die Spenden persönlich bei uns ab, 
wir freuen uns über die unterschiedlichsten 
Dinge! 

Bis demnächst, 
die Kinder und Erzieherinnen des Naturkin-
dergartens Schliengen 

eki Eltern-Kind-Initiative e.V. 
Alleinerziehenden Tre�  
In der Eltern-Kind-Initiative (eki) in Müllheim 
� ndet am Sonntag, 27.6.2021, von 10 – 12 
Uhr ein kostenloses Frühstück für Alleiner-
ziehende mit ihren Kindern statt. 
Das Tre� en soll alleinerziehenden Eltern 
die Möglichkeit bieten Kontakte zu knüp-
fen, sich auszutauschen und Unterstützung 
sowohl in alltagspraktischen als auch in 
pädagogischen Fragen zu bekommen. Für 
Kinder bis zu 6 Jahren bieten die Räume 
und der Garten der eki viele Möglichkeiten 
zu spielen. Geplant ist, dieses Tre� en einmal 
monatlich anzubieten.  Wegen der Corona 
Situation ist die Teilnehmerzahl begrenzt 
und nur gegen Voranmeldung möglich. 

Anmeldungen bitte mit Angabe von Name, 
Adresse, Telefonnummer und Anzahl der 
Kinder bitte unter:geschaeftsstelle@eki-mu-
ellheim.de. 
Der Alleinerziehenden Tre�  wird vom Lan-
desprogramm STÄRKE  gefördert. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Agentur für Arbeit Lörrach  

 

Fort- und Weiterbildung – 
Zeit für meine Zukunft! 
Online-Workshop am 24.06.2021, 15:30 
Uhr – 17:00 Uhr 

Unser Berufsalltag erfordert Flexibilität und 
die Bereitschaft, immer auf dem Laufenden 
zu sein. 
Fachwissen muss angepasst und erweitert 
werden. Lebenslanges Lernen in Form von 
Weiterbildung gehört heute dazu. 
Interessierte erfahren am Donnerstag, 
24.06.2021 von 15:30 Uhr – 17:00 Uhr in 
einem Online-Workshop, wie man die rich-
tigen Weiterbildungsangebote � ndet und 
welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt. 
Anmeldung bis 22.06.2021 unter: Loerrach.
BCA@arbeitsagentur.de. 
Die Plätze sind begrenzt, die Teilnahme ist 
kostenlos. 
Für die Teilnahme wird ein internetfähiges 
Smartphone, Tablet oder Laptop benötigt. 
Die Zugangsdaten (Zoom) erhalten Sie we-
nige Tage vor der Veranstaltung. 

KINDERGÄRTEN

INFORMATIONEN ZUM ALLTAG
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Schwarzwaldverein

WEGE GUT? ALLES GUT  

Schwarzwaldverein Bad Bellingen betei-
ligt sich an einer Kampagne, um die We-
gearbeit bekannter zu machen. 
Neues Hinweisschild an Wegweiserpfos-
ten leitet Wanderer und Natursportler zu 
Informationsseite im Internet. 
Im westlichen Baden-Württemberg sind die 
Wanderer und Natursportler oft auf Wegen 
unterwegs, die der Schwarzwaldverein mit 
seinen Wegweisern und Rautensymbolen 
markiert hat. Viele Menschen sind dankbar 
für die zuverlässige Markierung der Wander-
wege, machen sich aber wenig Gedanken 
darüber, wer diese Arbeit erledigt. 
Der Schwarzwaldverein Bad Bellingen 
möchte zusammen mit den anderen Orts-
vereinen im Land Aufklärungsarbeit leisten 
und montiert an Wegweiserpfosten Schil-
der, die auf sein Engagement aufmerksam 
machen. 
„Wege gut?“ fragt das Logo die Wanderer 
und fordert auf, die eigens eingerichtete 
Internetseite zu besuchen. Auf dem Schild 
� ndet sich ein QR-Code, der – vom Smart-
phone-Benutzer mit passender App abfo-
togra� ert - auf die Infoseite www.schwarz-
waldverein.de/wegweisend führt. Hier hält 
der Hauptverein in Freiburg Informationen 
zur Wegearbeit bereit, lädt ein, Mitglied in 
einem der Ortsvereine zu werden oder sei-
ner Zufriedenheit mit der Wegeinfrastruktur 
monetär Ausdruck zu verleihen. 
„Mit unserem grünen Rundschild möchten 
wir die Wanderer informieren und darauf 
aufmerksam machen, dass die Wegemarkie-
rung das Ergebnis unserer ehrenamtlichen 
Arbeit ist“ sagen die Wegewarte Fritz Hurst 
und Walter Müller  
Als Begleiterscheinung der Corona-Pande-
mie strömen mehr Erholungssuchende als 
sonst in die heimatliche Natur. Der Boom 
beim Wandern, der im letzten Sommer be-
gann, setzt sich in diesem Frühjahr fort. Den 
Schwarzwaldverein freut das grundsätzlich: 
„Wir wünschen uns aber schon, dass mehr 

Menschen unsere Wegearbeit anerkennen 
und honorieren, z.B. durch eine Mitglied-
schaft in unserem Ortsverein“ sagt Johanna 
Pfei� er Vorsitzende des Schwarzwaldver-
eins Bad Bellingen e.V.  
Der im Jahr 1974 gegründete Schwarzwald-
verein Bad Bellingen, erho� t sich von der 
Kampagne mehr Akzeptanz und neue Mit-
glieder, im Idealfall aber auch Mitstreiter, 
die sich ehrenamtlich in der Wegearbeit en-
gagieren wollen. Denn die Markierung der 
Wanderwege, die der Schwarzwaldverein seit 
vielen Jahrzehnten als gesellschaftliche Auf-
gabe stemmt, dient nicht dem Hobby einiger 
Weniger, sondern ist im Tourismusland Ba-
den-Württemberg ein echter Standortfaktor. 
Rückgrat der Wegearbeit, die die rund 200 
Ortsvereine des Schwarzwaldvereins im 
westlichen Baden-Württemberg leisten, 
sind die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer in den Ortsvereinen und Bezirken, 
die die Markierung kontrollieren, Schilder 
anbringen, Wege freischneiden und mit For-
stamt und kommunalem Bauhof zusammen 
die Wege in Schuss halten.  
Im Wegebereich des Ortsvereins Bad Bel-
lingen der 160 Kilometer Wanderwege um-
fasst, sind mittlerweile Rundschilder ange-
bracht. Diese Tafeln fragen in Zukunft die 
Wanderer und Natursportler: „Wege gut?“. 
Wer sich selbst die Antwort „Alles gut!“ gibt, 
darf sich gerne bedanken; wer das Wegesys-
tem besser verstehen will, fragt beim Orts-
verein oder schaut auf dieser Webseite nach: 
www.schwarzwaldverein.de/wegweisend 
 
 

Turnverein Schliengen

Wiederaufnahme des 
Turnbetriebes beim TV 
Schliengen nach den 
P� ngstferien ab 07. Juni 2021 
Vom Kinderzimmer/Wohnzimmer zurück 
zur OUTDOOR - Turnstunde, Tanzstunde 
oder Bewegungsstunde beim TV Schlien-
gen  
Liebe Mitglieder des Turnverein Schliengen, 
liebe Turnkinder, liebe Eltern! 
Dank der niedrigen Inzidenz-Werte können 
wir ab dem 07. Juni den Turnbetrieb in fast 
allen Gruppen vorerst bis zu den Sommerfe-
rien OUTDOOR wieder aufnehmen. 
Leider wird vorerst KEIN Eltern-Kind Turnen 
(mit Brigitte Frey) statt� nden können und 
auch das Kinderturnen für die Turngruppen 
1./2. Klasse und 3./4. Klasse (Freitagsgrup-
pen mit Tanja Hahn) muss noch bis nach den 
Sommerferien pausieren. Die gemeldeten 
Teilnehmer dieser Gruppen, werden direkt 
von Ihren Übungsleitern über die Gründe 
informiert. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Turnen 
aller anderen Gruppen ist die Erfüllung einer 
der drei G. 
Geimpft (14 Tage nach der 2. Impfung) 
Genesen 
Getestet (nicht älter als 24 Stunden) 
Weitere Auskünfte zum Ablauf und zum Trai-
ningsbeginn bekommen Sie direkt von den 
jeweiligen Übungsleiter(innen). 
Um schnell miteinander kommunizieren zu 
können, hat in der Regel jede Trainingsgrup-
pe eine WhatsApp-Gruppe mit allen Teilneh-
mern, Eltern und Trainern eingerichtet. Bitte 
schauen Sie in den nächsten Tagen regelmä-
ßig auf die entsprechenden Informationen. 
Bewegung im Freien stärkt das Immun-
system, ist gesund und reaktiviert die so-
zialen Kontakte. 
Der Verein orientiert sich bei seinen Maß-
nahmen an den Vorgaben des Badischen 
Turner-Bundes. Der Badische Turner-Bund 
be� ndet sich regelmäßig im Austausch mit 
dem Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport und unterstützt seine Mitgliedsverei-
ne mit den gesammelten Fragen und Ant-
worten zum Umgang mit Corona in Turn- 
und Sportvereinen.  
  
Leider wird es auch in diesem Jahr aufgrund 
der Pandemie KEIN Kinderturnfest beim TV 
Schliengen geben, da keine größeren Veran-
staltungen statt� nden dürfen! 
  
Zum Ende des Monats Juni/Anfang Juli 
werden wir die Mitgliedsbeiträge für 
2021 per Lastschrift einziehen.  Unsere 
Beiträge sind keine Leistungsbeiträge, wie 
beispielsweise bei einem Fitnessstudio. Der 
Beitrag ist (lt. Verbraucherzentrale Baden- 
Württemberg) nicht an eine konkrete Nut-
zung gebunden. Eine Rückerstattung von 
Beiträgen für Ausfallzeiten können wir 
nicht vornehmen, da wir z. B. auch die Ver-
sicherungsbeiträge, die wir für jedes einzel-
ne Mitglied bezahlen müssen, nicht erstat-
tet bekommen. Unsere Mitgliedsbeiträge 
sind absolut sozialverträglich; beachten Sie 
dabei bitte, wie wenig Sie für die Übungs-
stunden pro Monat bei uns im Verein zahlen: 
Pro Kind 1,66€, Pro Erwachsener 3,33€, Pro 
Familie (egal wieviel Familienmitglieder es 
sind) 5,00€ 
Deshalb ho� en wir auf Ihre Solidarität 
und bitten Sie, die Mitgliederbeiträge 
NICHT zurück zu buchen. 
  
Mit sportlichen Grüßen wünschen Ihnen 
die Vorstandschaft, sowie alle Übungsleiter 
& Helfer des TV Schliengen, viel Gesundheit 
und Durchhaltevermögen während der Co-
rona Pandemie. 
  
  
Alle aktuellen Informationen � nden Sie auch 
über unsere Homepage 
www.turnverein-schliengen.de

AUS DEN VEREINEN

Ende des redaktionellen Teils



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de


 A

kt
io

ns
co

d
e 

P
20

21
-0

3

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere 
aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in 
den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der 
Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind au-

ßer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto 
gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar 
oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier aufeinanderfolgenden 
Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. 
Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. 

Bitte Aktionscode P-2021-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 

Unsere [ Aktion 
für Sie

Starten Sie mit unserer 
beliebtesten Aktion in den Sommer. 

4 + 2 = 
6 Anzeigen

oder

3 + 1 = 
4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 31. Mai 2021 (KW 22) 
bis 30. Juli 2021 (KW 30).



Putzhilfe gesucht  
Wir suchen für gepflegten Privathaushalt eine  zuverlässige 

Putzhilfe. Dauer 3 bis 4 Stunden  pro Woche. 
Telefon: 0176 4728 2748 

Familie sucht ein Haus zum Kaufen
Wir suchen zum Kaufen ein Ein/Zweifamilien-Haus Bj. ab 1960
ab 4 Zi., ab 350 qm Grundstück. Kosten VB +/ 400.000 EUR
Wenn Sie jemanden kennen, der sein Haus verkaufen möchte
oder Sie selbst verkaufen möchten, können Sie uns gerne ab
17 Uhr telefonisch erreichen. 07635 / 827 24 37

Traumwohnung 
3 Zimmer, 81 qm, EBK, Gäste-WC, Fußbodenheizung, Balkon, großer Garten,
Keller, Fahrradraum, KM 860 €, in Schliengen-Obereggenen frei ab 01.08.
TEL.  0173 / 302 72 80 

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch der immer für uns da war, ist nicht mehr. 
Er fehlt uns. Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen. 

Tief traurig, aber voller schöner Erinnerungen nehmen wir 
Abschied von meinem lieben Mann, Papi, Schwiegerpapi und Opa 

Wolfgang Ermert    
*11.01.1939  † 02. Juni 2021  

Du fehlst uns  
Deine Frau Edith 
Deine Tochter Petra mit Markus
Dein Enkel Joel  

Trauerfeier Mittwoch, 16. Juni 2021, 14.30 Uhr, Kath. Kirche St. Leo
degar in Schliengen. Die Urnenbeisetzung findet in der Schweiz statt. 



Mitarbeiter (m/w/d) 
im Garten- und Landschaftsbau

Du hast Spaß an der Arbeit im Freien und willst in
einem kleinen engagierten Team arbeiten? Dann bist
du bei uns genau richtig.
Wir bieten eine Festanstellung mit leistungsgerechter
Vergütung in einem interessanten und abwechslungs-
reichen Aufgabengebiet. Wir sind als Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb in den Bereichen Gartenpflege,
Steinarbeiten, Baumpflege und -fällungen, Teichbau
und Mauerbau tätig.
Eine abgeschlossene Berufsausbildung im Garten- und
Landschaftsbau ist von Vorteil. Gerne auch Quereinstei-
ger, du wirst in das Aufgabengebiet umfassend einge-
arbeitet. Ein Führerschein der Klasse B ist erforderlich.
Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf
deine Bewerbung:

kontakt@gartengestaltung-knobloch.de
Gartengestaltung Daniel Knobloch 

Neusetze 14, 79588 Efringen-Kirchen
Tel.: 0174 756 00 56



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



Was?   Wann?   Wo?
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VERANSTALTUNGEN, TERMINE, TIPPS, INFOS 

Wir freuen uns, dass aufgrund der aktuell 
geltenden Corona-Verordnung wieder bedingt 

Veranstaltungen statt� nden dürfen.  

Selbstverständlich sind die vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln nach 

wie vor einzuhalten. 

Wir bitten um Beachtung ! 

 SCHLOSS BÜRGELN 
Schloss Bürgeln und das Schloss-Stübli wieder regulär geö� net 

Das Team von Schloss Bürgeln freut sich wieder auf Besucher. Die 
Führungen � nden wie gewohnt Montag bis Sonntag um 11:00, 
12:00, 14:00, 15:00 und 16:00 Uhr statt. 

Das Museum hat keinen Ruhetag! Anmeldungen sind online auf der 
Homepage des Schlosses möglich www.schlossbuergeln.de. 

Wer spontan vorbeikommen möchte, kann sich bei Kapazität an der 
Schlosstür in die Reservierungsliste eintragen. Bitte beachten Sie 
auch unsere Homepage www.schlossbuergeln.de – hier erfahren Sie 
wenn Führungen z.B. aufgrund von Hochzeiten im Schloss ausfallen. 

Beim Schlossbesuch gelten natürlich weiter die bekannten Hygiene-
regeln wie Maskentragen, Hände desin� zieren und Abstand halten. 

Das Schlüss-Stübli unter neuer Leitung von Familie Bruneau hat 
auch wieder für Sie geö� net. Dienstag ist Ruhetag. Telefonisch er-
reichen Sie das Schloss-Stübli unter 07626 293 oder per Mail info@
schloss-stuebli.de. 

Sonntag, 13. Juni 2021 
17:00 Uhr   Open-Air-Konzert mit dem Jazz4fun-Quartett 

im Rosengarten von Schloss Bürgeln. 
  Anmeldung und Infos bei der S

chlossverwaltung,  Tel. 07626 237 

Mittwoch, 16. Juni 2021 
15:30 bis 16:00 Uhr   Bewegungstre�  im Freien 

im Schlosspark Schliengen, 
  Veranstalter: Gruppe Menschen 

für Menschen Schliengen 

Donnerstag, 17. Juni 2021 
19:30 Uhr   Bauausschusssitzung 

in der Schlossgartenhalle in Liel, 
Kirchstr. 17 

Samstag, 19. Juni 2021, von 10-18 Uhr 
Jahrgangsverkostung des Weingutes Sommerhalter in Mauchen, 
im Innenhof des Weingutes, Bergstr. 21, 
Info: www.weingut-sommerhalter.de 


